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Gemeinde Denklingen 
 

 

Beschlussvorlage 
01/2021/2214 

Sachgebiet 

Amtsleitung/Bürgermeister 

Sachbearbeiter 

Verwaltungsrat Herr Hartmann 

Aktenzeichen 

1340-196 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Gemeinderat 10.11.2021 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Bürger- und Vereinszentrum - Erlass der Entgeltordnung 

 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt für das Bürger- und Vereinszentrum, Buchweg 18, 86920 Denklingen 
folgende Entgeltordnung:  
 
Entgeltordnung der Gemeinde Denklingen 
für die Nutzung der Kunstrasenplätze des Bürger- und Vereinszentrums 
 
 
§ 1  
Entgelt  
 
(1)  Für die Nutzungsüberlassung der Kunstrasenplätze des Bürger- und Vereinszentrums wird 
von der Gemeinde Denklingen ein Entgelt nach dieser Entgeltordnung erhoben:  
 
- Training oder Spiel auf dem Kunstrasenplatz (60 Minuten) ohne Flutlicht:  EUR 
100,00  
- Training oder Spiel auf dem Kunstrasenplatz (60 Minuten) mit Flutlicht:   EUR 
120,00 
 
(2)  Die Entgelte sind Bruttoentgelte, d.h. inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. In den 
Entgelten ist die Nutzung der Umkleidekabinen, der Sanitäranlagen und ggf. des 
Schiedsrichteraums enthalten.  
 
(3)  Bei Dauernutzungen oder regelmäßig wiederkehrenden Nutzungen, z.B. für Vereine, kann 
die Gemeinde Denklingen im Einzelfall von den Entgelten nach Abs. 2 abweichende, pauschale 
Entgelte in den abzuschließenden Nutzungsverträgen vereinbaren.  
 
§ 2 
Sicherheitsleistung 
 
Die Gemeinde Denklingen behält sich vor, von dem Nutzer eine Sicherheitsleistung zu verlangen. 
Ihre Höhe wird im Einzelfall von der Gemeinde Denklingen festgesetzt.  
 
§ 3  
Inkrafttreten 
 
Die Entgeltordnung des Bürger- und Vereinszentrums in der vorliegenden Fassung gilt ab dem 
19.11.2021 
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